
Empfehlungen

für Chöre
Im Hinblick auf die derzeit geltenden geringen behördlichen Vorgaben hat 
das Präsidium des Chorverband Österreich (ChVÖ) folgende Empfehlungen 
für die Tätigkeit der Chöre beschlossen:

Grundlegende Hinweise
• Der Grundsatz der Eigenverantwortung gilt für jede:n Chorsänger:in.
• Die behördlichen Vorschriften (Verordnung) sind immer einzuhalten. 
• Risikominimierung ist oberste Priorität zum Schutz der Gesundheit der  
 Chorsänger:innen.
• Keine Teilnahme der Chorsänger:innen an Proben oder Konzerten mit   
 Infektionskrankheiten, Erkältungen o.Ä.

Folgende Maßnahmen dienen zur Risikominimierung 
(wählen Sie geeignete Maßnahmen nach Bedarf )
• Einteilung der Probe in kurze Einheiten mit gutem Durchlüften dazwischen
• Kürzere Dauer der Proben
• Durchführung der Probe in größeren Räumen
• Abhaltung der Proben mit kleineren Gruppen
• Bereitstellung von Desinfektionsmitteln
• Bereitstellung von Antigen-Schnelltests direkt vor der Probe
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske) bei körperlicher Nähe 
 wie Begrüßungsrituale, Gespräche etc.

Stand: 9. November 2022

Empfehlungen für Obleute und Chorleiter:innen
• Erarbeitung eines choreigenen Hygienekonzepts
• Bestimmung von choreigenen Corona-Beauftragten, die für die Einhaltung 
 des choreigenen Hygienekonzepts verantwortlich sind
• Überlegung zu regelmäßigen Testungen im Hinblick auf bevorstehende  
 Konzerte: Solange Verkehrsbeschränkungen im Zusammenhang mit  
 Sars-CoV-2 gelten, ist es ratsam, rechtzeitig mit regelmäßigen Tests im   
 Chor zu beginnen.

Die Eigenverantwortung aller Chorsänger:innen, 
Chorleiter:innen und Obleute zum Schutz unserer 
Gesundheit und unserer Chöre steht im Mittelpunkt, 
damit weiterhin möglich ist:


